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Justiz in der Krise -
Was darf das Recht kosten?

ie Justiz arbeitet mit einer auf-
D+=- Bürokratie, um im

jeweiligen Verfahren ein Höchst-
maß an Rechtssicherheit zu garantieren.
Als dritte Gewalt im Staat gibt es in der
Organisation der Justizbehörden große
Ähnlichkeiten mit der übrigen öffentli-
chen Verwaltung. An der Spitze der
Gerichte als Behörde stehen nach dem
Minister für Justiz die jeweiligen Ge-
richtspräsidenten als Behördenleiter. Eine
Reform der Justiz wird seit langem

gefordert. Genügtdie derzeitige Struktur
der Justizorgane ihren Anforderungen?
Können die Gerichte den Arbeitsan-
drang noch bewältigen oder ist durch
überlange Verfahren die Effizienz einge-
schränkt? Bedeutet Effizienz nicht einen
Qualitätsverlust der Dienstleistung „ge-

richtliche Entscheidung“? Diese Überle-
gungen berühren Fragen nach der Ar-
beitsorganisation sowie allgemeine Struk-
turüberlegungen undfordern eine Abwä-
gung, ob alternative Modelle der Ge-
richtsorganisation denkbarsind.

Die Kostenproblematik

In Zeiten der Finanznotder öffentlichen

Kassen wird auch der Ruf nach einer

umfassenden Reform der Gerichte lau-
ter. Da die Personalkosten, wie sonst
auch, der kostenintensivste Ausgaben-
posten im Bereich der Justiz sind, wird
die Schaffung zusätzlicher Stellen trotz
des stetig steigenden Geschäftsbedarfs
kaum noch in Betracht gezogen. Beina-
he in jedem Bundeslandsoll die Zahl der
Personalstellen bei den Gerichten ge-
kürzt werden. Die Funktionsfähigkeit
der Justiz wäre bei bloßen Personalein-
sparungen ohne andere Maßnahmen auf
Dauer nicht mehr zu gewährleisten. Was
tun also?

Nachder verfassungsrechtlich vorge-
schriebenen Öffentlichen Haushaltsfüh-
rung in den Ländern sind die Finanz-
ressorts für die öffentlichen Haushalte
zuständig. Sie kalkulieren die Haushalte
der verschiedenen Ministerien und sind
für notwendige Korrekturen verantwort-
lich. Dabei müssen nach den Grundsät-
zen der Kameralistik alle Haushaltspo-
sten deckungsgleich sein, eine Über-
schreitung der Haushaltsposten, die so-
genannte Verwerfung der verschiedenen
Haushaltsveranschlagungen ist nicht
möglich. Die Kameralistik ist das ge-

bräuchliche Rechnungswesenbeistaats-
wirtschaftlichen Abrechnungen.Sie kennt

keine Flexibilisierungsmöglichkeiten in
der Haushaltsverwaltung. Schwachpunkt
bei dieser Verfahrensweise ist das Pro-
blem, die tatsächliche Kostenentwick-

lung im Haushaltsverlauf abzufangen.
Hierfür müßten realistische Prognosen
angestellt werden, welche dann in das
Haushaltsgeflecht eingebaut werden.
Da dies bei dem immer weiter anstei-

genden Geschäftsbedarf im System der
Kameralistik mittlerweile kaum noch
möglich ist, werden häufig die entstan-
denen Kosten am Ende der Haushalts-
periode für deckungsgleich erklärt und
die jeweiligen Ausgleiche vorgenom-
men. Dies bedeutet, daß zu spät auf die
tatsächliche Kostenentwicklung Einfluß
genommen wird, also Korrekturen erst

dann vorgenommen werden, wenn die

Ausgabenbelastung ein Stadium erreicht
hat, in dem lediglich eine Reaktion in

Form des Ausgleichs durch Umschich-
tung erfolgen kann. Hinzu kommt, daß

die einzelnen RessortleiterInnen, also
die Behörde, keine Finanzmittelüber-

wachung vorzunehmen brauchen. Sie

sind lediglich Kostenverwaltungsstellen
und haben keine Kompetenzen, um in
die Haushaltsführung einzugreifen. Das
führt dazu, daß die jeweiligen Behörden
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ohne Verantwortlichkeit bleiben. Kos-

tensenkungsstrategien werden nicht er-
kannt und diskutiert. So wird kaum

ersichtlich, wo es Einsparmöglichkeiten

gibt und wann und wie sie umgesetzt
werden können.

Wegeaus der Kostenfalle?

Ein diskutierter Weg die „Kostenexplo-

sion“ in den Griff zu bekommen,ist das

Modell der Budgetierung. Dabei werden
der Behörde, im Beispiel der Justizbe-

hörde, eigenverantwortlich die Haus-
haltsmittel übertragen. Durch ihre Nähe

zum Arbeitsbereich können die einzel-
nen Dienststellen die Situation vor Ort
viel besser einschätzen. Ihre Gestal-
tungsmöglichkeiten für den Haushalts-
vollzug werden möglichst weit geöffnet.
Die Dienststellen sind für die Bewälti-
gung der Kosten verantwortlich, sie
müssen Rechenschaft über ihre Haus-
haltsführung ablegen. Durch das Bud-
getierungsmodell wird der Ausgaben-
mißbrauch (sog. Dezemberfieber) um-

gangen. Dieses Phänomenfolgt aus der
zeitlichen Starrheit der Kameralistik.
Die Dienststellen sind gezwungen, all

ihr Geld in einem Haushaltsjahr auch
auszugeben, um die Haushaltsansätze

für diekommende Haushaltsperiode nicht
zu verlieren, sprich um nicht weniger

Geld zugewiesen zu bekommen.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der

Budgetierung sind weitere Haushalts-
instrumente erforderlich: Flexibilisierung

des Haushaltsvollzugs, Controlling so-
wie konkrete Einsparungen.
Zunächst zur Flexibilisierung des

Haushalts. Dahinter versteckt sich die
Anpassung des Haushalts an die tatsäch-
lichen Gegebenheiten. Konkret ist damit

gemeint, daß es möglich wird, in den

einzelnen Ausgabenblöcken Mehrausga-
ben in einem Bereich durch Minderaus-
gaben in einem anderen Bereich zu
„decken“, also auszugleichen. Dadurch

wird es möglich, mit den einzelnen
Haushaltsposten zu taktieren. Ebensoist

es möglich, zwischen den Ausgaben-
blöcken auszugleichen. Beispiel: In der

Kanzlei einer Justizbe-
hörde wird ein Mensch
zusätzlich eingestellt.
Dadurch steigen die

Personalkosten.
Gleichzeitig konnteer-

reicht werden, daß die

Telefonkosten um
den Betrag der Perso-

nalkosten abgesenkt
werden. Somit er-
gibt sich Deckungs-
fähigkeit zwischen
Personalkosten
und Sachkosten.
Die Vorteile da-

bei: Der/die jewei-
lige Behördenlei- 

terIn kann haushaltstaktisch agieren,

mensch gewinnt Handlungsspielraum.
Die Flexibilisierung des Haushalts be-
deutet eine lockerere Handhabung der
strengen Kameralistik, derzufolge die
jeweiligen Haushaltsposten deckungs-
gleich sein müssen.
Ein weiteres Instrument ist das

Controlling. Hinter diesem Begriff steckt
eine Leistungs- und Effizienzkontrolle,

in diesem Fall für die jeweilige Dienst-
stelle. Dabei wird ständig die Leistung
der einzelnen Haushaltsbereiche kon-
trolliert: ob das vorhandene Personal

ausreicht, ob Personal eingespart werden
könnte, ob zusätzliches Personal einge-

stellt werden muß. Oder ob die einge-
setzten Arbeitsmaterialien ein effizientes
Arbeitsergebnis sichern und welche
Arbeitsmaterialien eingesetzt werden.
Beim Controlling wird die zu verrichten-

de Arbeit in einzelne Arbeitsschritte
zerlegt. Dann wird akribisch geprüft, ob
die einzelnen Arbeitsschritte effizienter
gestaltet werden können. Arbeiten die
einzelnen Abteilungen gut zusammen
oder behindernsie sich gegenseitig? Ziel
des Controlling ist die Rationalisierung
der anfallenden Arbeit, oder boshaft

ausgedrückt, mit jeweils minimalen Auf-
wand an Arbeit ein Maximum an Arbeits-
qualität zu erreichen. Durch das Control-
ling werden schnell Einsparpotentiale
offensichtlich. Allerdings verfolgt das

Controlling lediglich Kostenminimie-
rungsstrategien. Dies bedeutet, daß die
Qualitätssicherung dabei nicht vor-
kommt. Zu recht stehen viele Rechts-
wissenschaftlerInnen diesem Instrumen-
tarium feindlich gegenüber und machen

darauf aufmerksam, daß betriebswirt-
schaftliche Kostenstrategien bei Leist-

ungsinstitutionen mit Verfassungsauftrag
nichts zu suchen haben oder dahinge-
hend angepaßt werden müssen.
Damit sind wir schon beim dritten

Instrumentarium des Budgetmodells, den

konkreten Einsparungen. Diese verlan-

gen, daß keine unverhältnismäßigen Vor-
haltekosten, das sind die zu erwartenden
Kosten in einem Bereich, für die einzel-

nen Ausgaben eingerichtet bzw. einge-
plant werden dürfen. Macht das
Controlling Einsparmöglichkeiten deut-
lich, so sollen diese auch umgesetzt

werden.

Dabei darf nicht vergessen werden,
daß zu den klassischen „Einsparmög-

lichkeiten“ im öffentlichen Bereich auch
die Kostenbeteiligung des Bürgers am

Geschäftsbetrieb gehört. Damitist aller-
dings nicht gemeint, daß durch die
Kostenbeteiligung des Bürgers am Ge-
schäftsbetrieb Privilegien für bestimmte
Bevölkerungsschichten geschaffen wer-

den sollen. Trotzdem ist die Möglichkeit
der Kostenbeteiligung sehr kritisch zu
bewerten. Das finanzielle Prozeßrisiko

ist heute schon enorm, auch ist die

Prozeßkostenhilfe der Realität nicht mehr

. kanische Selbstverwaltung

angepaßt, zu wenige schaffen die Bewil-
ligung hierfür. In dieser Argumentation
liegt ein Einfallstor für die Transformati-
on von Effizienz in mangelhaften Rechts-

schutz.

Alle diese Parameter zusammen erge-

ben das Budgetmodell. Die Flexibilisie-
rung des Haushaltsvollzugs gibt die
Ermächtigung für seine Umsetzung.

Ohne Zweifel kommt bei dem Modell
der Budgetierung der Verdacht auf, die
Justizbehörden würden betriebswirt-
schaftlich umorganisiert. Die Frage, ob
die Gerichtsorganisation qualitativ über-
haupt noch den Anforderungen nach
Rechtssicherheit erfüllt, bleibt im Den-

ken des Controlling-Modells völlig au-
ßen vor. Gibt es im Bereich der Justiz
überhaupt Sparmöglichkeiten
ohne Qualitätseinbußen?

Alternative Gerichts-
organisationsmodelle

Häufig im Gesprächals alter-
nierendes Gerichtsmodell ist
das des court management

aus den USA. Mit court
management wird die ameri-

der Justiz bezeichnet. Dabei
wird der Begriff der Selbst-
verwaltung weiter gefaßt als

in Deutschland. Nach dem

court management-Prinzip
können die amerikanischen
Gerichte mit der sogenann-
ten „rule-making power“
auch das Prozeßrecht ge-

stalten. Folgende Unter-
schiede sind wesentlich: Die
amerikanische Justiz wird
nicht von der Exekutive ver-
waltet, sondern verwaltet
sich selbst. Die Selbstver-

waltung bezieht sich da-
bei auf alles, sowohl Per-

sonalplanung und Besol-
dung (Haustarifverträge),

Sachmittelplanung, Ein-
stellung von RichterInnen,

Dienstrecht, Haushalts- und

Kassenführung, Vorhaltung

von Gebäuden, Kanzlei- und
Sekretariatsdiensten. Es exi-
stiert keine Einbindungin die
öffentliche Verwaltung und
Haushalte wie im bundesre-
publikanischen System. Ein
Vorteil ist die finanzielle
Entlastung öffentlicher
Haushalte, sowie die Entla-

stung auf dem bürokrati-
schen Sektor. Allerdings
darf dabei nicht vergessen
werden, daß die amerika-

nische Staatsorganisation
entscheidend von der
der Bundesrepublik ab-
weicht. Von US-Staat zu  
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US-Staat bestehen große Unterschiede
in Gerichtsorganisation, Rechtsprechung,
Verwaltungshoheit und im materiellen
Recht.
Das deutsche Grundgesetz verlangt da-
gegen weitgehend die Einheitlichkeit
des Rechts sowohl im Bereich der
Gerichtsverwaltung als auch auf dem
Gebiet der eigentlichen Rechtsprechung.
Um dies zu gewährleisten wurde die
Jurisprudenz der öffentlichen Verwal-
tung unterworfen. Deren sehr aufwendi-
gen Apparat kennt die amerikanische
Verwaltung nicht. Mit der rule-making
power können die amerikanischen Ge-
richte auch das Prozeßrecht gestalten.

Die rule-making power ist im court
management die Möglichkeit der ameri-
kanischen Gerichte, den Gang des Ver-
fahrens zu bestimmen und auch die
Kosten festzulegen. Durch die Öffnung
zur Mitgestaltung im Verfahrensrecht
werden die sog. Kernbereiche der Recht-
sprechung enger umfaßt. Dies bedeutet
nichts anderes, als daß das Ziel des
jeweiligen Verfahrens konkret definiert
wird. Kann das Verfahrensziel mit den
derzeitigen Verfahrensmöglichkeitener-
reicht werden? Was wird im Verfahren
geprüft, wo gibt es Lücken oder Schwach-
stellen? Diese Mitgestaltung im Ver-
fahrensrecht hat eine kürzere Verfahrens-
dauer zum Ziel. Dies birgt die Gefahr,
daß durch zu hohe Hürden im Verfahrens-
recht das materielle Recht ausgehebelt
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wird, und sich durch hohe Verfahrens-
kosten ungerechte Privilegien etablie-
ren.
Der Erfolg des court management

wird wissenschaftlich durch den court
management Stab überprüft. Maßstab
dafür sind anders als in Betrieben keine
wirtschaftswissenschaftlichen Theorien,

sondern justizbezogene Rechtstatsachen-
forschung. Dahinter verbirgt sich eine
Art „Stiftung Warentest“, die die
Gerichtspraxis ständig dahingehendprüft,
ob sie den jeweiligen Bedürfnissen und
Ansprüchen genügt, um diesen nötigen-

falls angepaßt zu werden. Rechts-
tatsachenforschung gibt es in dieser
Form in der Bundesrepublik nicht. Ein
Versuch zu analysieren, ob die Justiz in
der Bundesrepublik weiter in die Selb-
ständigkeit entlassen werden kann, sind
die Kienbaum-Studien.

Kienbaum-Studien

In den Jahren 1989-1991 führte die
Kienbaum Unternehmensberatung

GmbH eine Organisationuntersuchung
der Amtsgerichte im Auftrage des Bun-
desministeriums der Justiz durch. Ziel

 

der Untersuchung war eine umfassende
Analyse der Organisation der Kollegial-
gerichte und des Instanzenzuges der

Gerichtsbarkeit. Besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Servicebereitschaft
des Gerichts gelegt. Der Grad der Ser-
vicebereitschaft hängt ab von der gerin-
gen Dauerdes Verfahrens und der hohen

Qualität der Rechtsprechung. Die Analy-
se kam zu dem Schluß, daß die bislang
vollzogene Trennung zwischen Kanzlei
und Geschäftsstelle bei den Kollegial-
gerichten ineffektiv ist. Die Geschäfts-
stelle eines Gerichts ist eine vom Gesetz
erzwungene Einrichtung, wobei die Or-
ganisationsform nicht geregelt ist. Die
Größe der Geschäftsstellen richtet sich
nach dem Aufgabenbereich des Gerichts
und ist meistens in Abteilungen unter-
teilt. Die Kanzlei ist daneben das klassi-
sche Schreibbüro des Gerichts. In der
Studie wurde schnell die aufwendige
Bürokratie in der klassischen Aufteilung
unserer Gerichtsorganisation deutlich,
wo von gezählten 67 Arbeitsschritten im
ersten Verfahren allein 27 auf den Akten-
transport entfielen. Die Studie fand hier

eine der Ursachen für lange Verfahrens-
dauern. Als Lösung schlug sie vor,
„Serviceeinheiten“ zu schaffen. Diese

sind eine Mischung von Geschäftsstelle
und Kanzlei, jeweils den einzelnen Kam-
mern zugeordnet. Der Bedarf nach
Serviceeinheiten wird nach einem be-
stimmten Schlüssel berechnet. Die Ko-
ordination obliegt den jeweiligen
MitarbeiterInnenin den Serviceeinheiten.
Bei der Studie und den Lösungsvor-
schlägen wird schnell deutlich, daß hier
vorwiegend interstrukturelle Problem-
bereiche behandelt werden. Es geht
darum, den internen Betriebsablauf zu

rationalisieren, um dadurcheine zügigere
Bearbeitung der Verfahren zu erreichen.
Für den Bürger hält die Studie als
Verbesserung leider nur eine bessere
Beschilderung, wenigstens an einem Tag
längere Öffnungszeiten, einen Tag der
offenen Tür, eine Gerichtszeitschrift und

eine bessere räumliche Ausstattung der

Sitzungssäle für angebracht. Dieses Über-
gewicht an interstrukturellen Problem-
analysen und eher dürftigen Vorschlägen
hinsichtlich der Dienstleistung für den
Bürgerist der größte Schwachpunktder
Studie. Der internen Organisation wird
mehr Gewicht eingeräumtals der Dienst-
leistung.

Schlußbetrachtung

Die hier angesprochen Probleme der
hiesigen Justiz mit Ausblick auf alternie-
rende Systeme bzw. der Diskussion von
Lösungsansätzen konnte hier nur im
Überblick dargestellt werden. Auch kann
nicht erwartet werden, daß das häufig in

der öffentlichen Diskussion präferierte
Modell des amerikanischen court ma-
nagementdie Heilung bedeutet. Hervor-
zuheben an diesem Modellist lediglich
die Autonomie, die die Gerichte dabei
besitzen. Gerade dies sollte immer wie-

der in der Diskussion berücksichtigt
werden. Qualitativ hochwertige Recht-
sprechung wird, das hat der Artikel
deutlich gemacht, nicht nur von den
jeweiligen Richtern geschaffen, sondern
hängt auch von der Organisation der
Gerichte als Behörden ab. Die Justiz ist
für den Bürger da, daran muß sich auch

die Gerichtsorganisation orientieren, da-
für ist eine größere Autonomie nur
vorteilhaft. Sie beschleunigt nicht nur
die Verfahren und sorgt so für eine
Arbeitsentlastung, sondern

dokumentiert für den
Bürger auch

Zuverlässigkeit
und Souveräni-
tät.

Olaf Gurzan
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in Hannover.
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